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Stefan Dunker 

Vorlagen-Nummer: 
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Vorlage für Zuständigkeit Sitzungsdatum 
GV Mehlbek Entscheidung 18.04.2024 
 

 

Zustimmung zur Wahl des stellvertretenden 
Gemeindewehrführers 

 

Sachverhalt: 
Die Wahlperiode des stellvertretenden Wehrführers der Freiwilligen Feuerwehr Mehlbek, 
Herr Norbert Köller endet am 01.06.2024. Herr Köller hat sich nicht zur Wiederwahl gestellt. 
Die Freiwillige Feuerwehr Mehlbek hat in ihrer Mitgliederversammlung am 02.02.2024 Herrn 
Torben Ritter, wohnhaft 25588 Mehlbek, Ohlenkamp 25 zum stellvertretenden 
Gemeindewehrführer gewählt. Die Wahlperiode beträgt 6 Jahre. 
 
Gemäß § 11 Abs. 3 des Brandschutzgesetzes bedarf die Wahl der Zustimmung des Trägers 
der Feuerwehr. Gründe, die Zustimmung zur Wahl zu verweigern sind nicht ersichtlich. 
 

 
Beschlussvorschlag:  
Die Gemeindevertretung beschließt, ihre Zustimmung zur Wahl des Herrn Torben Ritter in 
das Amt des stellvertretenden Gemeindewehrführers gemäß § 11 Abs. 3 Brandschutzgesetz 
zu erteilen. 
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